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Haushaltssatzung der Stadt Königsee für das Haushaltsjahr 2024 
 

 

Auf Grundlage der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -, insbesondere des § 19 i.V. mit § 55, erlässt die Stadt Königsee folgende 

Haushaltssatzung. 
 

§ 1  
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt. 

Er schließt 
 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   11.518.900 €   

und 

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit     2.860.045 €      ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0 € festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern wurden durch gesonderte Hebesatzsatzung der Stadt Königsee ab 2020 wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

     a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H. 

     b) für Grundstücke (Grundsteuer B)     402 v.H. 

2. Gewerbesteuer       395 v.H. 
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§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.919.800 € festgesetzt. 

 

§ 6  

 

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan. 

 

Der Umlagebetrag für die Tätigkeit als erfüllende Gemeinde wird für die Gemeinde Bechstedt und für die Gemeinde Allendorf auf 158 € pro 

Einwohner und Jahr festgesetzt. 

 

§ 7 

 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. 

 

ausgefertigt: Königsee, den ……. 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Dienstsiegel 

Marco Waschkowski 

Bürgermeister der Stadt Königsee 
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V o r b e r i c h t       

 
zum Haushaltsplan der Stadt Königsee 2024 
 

1. Vorbemerkung 

 
 

 

Der Haushaltsplan 2024 weist die Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 und die Planansätze des Jahres 2023 aus. 
 
Aus organisatorischen Gründen gab es folgende Änderungen: 
 
Wie geplant ist das Standesamt im November 2023 in die ehemaligen Räume der Polizei, W.-Pieck-Str. 2 eingezogen.  
Die Polizei befindet sich seit dem 1.8.2023 wieder im 2. OG des Rathauses. 
 
Die Übertragung des Standesamtes an den Standesamtsbezirk Saalfeld erfolgte lt. Beschluss Stadtrat Nr. STR/198-19/2022 für den Zeitraum  
1.5.2022-31.12.2023. Im Haushalt wurden neben den regulär wieder eingehenden Einnahmen und den anfallenden Ausgaben für das Standesamt, 
die Umlage der Standesamtskosten von Saalfeld für das Jahr 2023 berücksichtigt. 
 
 
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben sind im Verwaltungshaushalt gekennzeichnet. 
Die Kennzeichnung erfolgte beim Unterabschnitt nach folgenden Kriterien: 
 
- Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO 

Diese Aufgaben sind von der Gemeinde in Abhängigkeit von ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer besonderen Struktur und Problemlage, den 
Bedürfnissen und Wünschen der Einwohner und auch der kommunalpolitischen Zielstellung der Gemeindevertretung zu erfüllen. Die 
Wahrnehmung und Erfüllung dieser Aufgaben ist grundsätzlich freiwillig. Über das Ob und Wie entscheiden die Organe der Gemeinde. Die 
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises sind in ihrer Ausgestaltung nachrangig gegenüber den übertragenen Aufgaben. 

 

- Pflichtaufgaben übertragener Wirkungskreis nach § 3 ThürKO 
Hier handelt es sich um, vom Gesetzgeber konkret und ausdrücklich übertragene Aufgaben (Pflichtaufgaben). Nach dem Gesetz sind 
gleichzeitig die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht nicht in allen Fällen (Standesamt). 
 

- Freiwillige Aufgaben 
Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die nicht vorgeschrieben sind. Sie sind nicht uneingeschränkt freiwillig, da ihre jeweilige Wirkung und 
Nachhaltigkeit in den Pflichtbereich hineinreichend von den Organen der Gemeinde fortlaufend geprüft und bestimmt wird. Weitere 
Einschränkungen ergeben sich aus der Natur der Sache, z.B. vertragliche Bindungen. 
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Ab dem Zeitraum einer Haushaltskonsolidierung sind in der Regel höchstens 2 %, bezogen auf die Gesamtausgaben des 
Verwaltungshaushaltes, als freiwillige Leistungen als angemessen anzusehen. 
 

- Kostenrechnende Einrichtungen 
Dies sind Einrichtungen, die in der Regel ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden sollen. Diese Einrichtungen dienen überwiegend 
dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen. Die Entgelte können öffentlich-rechtlich durch Satzungen oder privatrechtlich mit 
Gebührenordnungen erhoben werden. In der Regel aus Entgelten zu decken sind z.B. Straßenreinigung, Bestattungswesen. Nur in geringem 
Umfang aus Entgelten zu finanzieren sind: Bäder, Kindertagesstätten. 
 
 
 
 

2. Haushaltssituation 

                             Rechnungsergebnis            Plan         Plan  

  2022 2023          2024 

                                                                                 T€  T€         T€ 
 
Verwaltungshaushalt  11.622 11.200 11.519   

Vermögenshaushalt    2.813   4.816   2.860 

dav. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage       203          0          0 

dav. Entnahme aus Allgemeiner Rücklage           1.776       862      

Haushalt gesamt  14.435   16.016 14.379  

 
den Zuweisungen und Umlagen    7.307                      7.277    7.176 
zugrunde liegende Einwohnerzahl 
jeweils Stand 31.12. des Vorvorjahres                 
 
Gegenüber 2023 steigen die Ausgaben im Sammelnachweis 4 - Personalausgaben. Die Ausgaben im Sammelnachweis 5 - Betriebsausgaben sinken 
und der Sammelnachweis 65 - Geschäftsausgaben steigt gegenüber 2023. 
Die den Zuweisungen und Umlagen zugrundeliegende Einwohnerzahl der Stadt ist gegenüber 2023 um 101 Einwohner gesunken.  
 
Im Haushaltsjahr 2024 werden im Vermögenshaushalt keine Kreditumschuldungen vorgenommen. Ab dem Finanzplanjahr 2025 sind 
Kreditumschuldungen in Höhe von 50.000 € pro Jahr eingestellt. Der übrige Betrag des Vermögenshaushaltes dient investiven Maßnahmen und den 
regulären Kredittilgungen.  
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- Investiver Anteil des Vermögenshaushaltes (Investitionen und ordentliche Tilgung) 
  
Die Summe im Vermögenshaushalt in Höhe von 2.860 T€ wird im Wesentlichen investiv verausgabt. Für Baumaßnahmen, Grunderwerb und 
Anschaffungen sind 2.014 T€ eingestellt. Der verbleibende Betrag in Höhe 846 T€ dient der Tilgung der Kredite in Höhe von 233 T€, der 
Zuführung zur Sonderrücklage für Altersteilzeit mit 39 T€, der Zuführung aus der Sonderrücklage Altersteilzeit an den Verwaltungshaushalt in 
Höhe von 43 T€ und der Zuführung zum Verwaltungshaushalt mit 531 T€.  
 
- Gegenüberstellung Finanzausstattung kommunaler Finanzausgleich             T€                  T€  T€ 
                                                                                                                         2022         2023 2024 

Einnahmen 

Schlüsselzuweisung/Zuw. Kompensationen                 2.549 2.429       2.590 
Mehrbelastungsausgleich                 314    348      340 
Gemeindeanteil Einkommensteuer                    2.299 2.410   2.397 
Gemeindeanteil Umsatzsteuer                       494    470      430 
Ausgaben 

Kreisumlage                    2.644 3.025   2.988 
Schulumlage                       436    551      495 
 
Saldo                 2.576 2.081   2.274 
pro Einw. (€/Einw.)                       352    286      317 
 
Die Finanzausstattung pro Einwohner aus dem Kommunalen Finanzausgleich steigt um 31 € zum Vorjahr. Hauptgrund dafür ist die leicht 
gestiegene Schlüsselzuweisung gegenüber 2023 und der Rückgang der Einwohner. Die Stadt ist weiterhin auf die Erhöhung der eigenen Einnahmen 
oder Reduzierung der lfd. Ausgaben angewiesen, um reguläre Instandhaltungen und Reparaturen durchführen zu können.  
 
a) Verwaltungshaushalt (grün) 

 

Erläuterung zu wichtigen Einnahmearten 

 

 Grund- und Gewerbesteuer (grün, UA 9000) 
 
Die Hebesätze betragen bei den Gemeindesteuern für Königsee bei der Grundsteuer A  300 %, Grundsteuer B  402 % und bei der Gewerbesteuer 
395 %.  
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Eine Hebesatzerhöhung ist gesetzlich nur bis zum 30.06. des laufenden Jahres zulässig. Ab 2020 sind die Steuersätze (Hebesätze) für 
Gemeindesteuern durch eine gesonderte Hebesatzsatzung der Stadt Königsee festgesetzt.  
 
Seit dem Haushaltsjahr 2015 greifen die Nivellierungshebesätze des Finanzausgleichsgesetzes bei der Berechnung des Finanzausgleichs.  
Die Nivellierungshebesätze lauten Grundsteuer A 271 %, Grundsteuer B 389 %, entsprechend der Verwaltungsvorschrift zum 
Haushaltssicherungskonzept. Gewerbesteuer Nivellierungshebesatz ab 01.01.2016  395 %. 
 
Im geltenden Finanzausgleich werden die Steuereinnahmen der letzten drei vorvergangenen Haushaltsjahre als Durchschnitt berücksichtigt. Für 
2024 sind das die Haushaltsjahre 2022, 2021, 2020.  
 
Die Einnahmen aus Gewerbesteuer wurden mit 1.700 T€ geplant. Das Rechnungsergebnis 2023 betrug 2.345 T€.  
Im niedrigeren Planansatz gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 sind eventuelle Gewerbesteuerrückzahlungen aus Vorauszahlungen 2023 und 
eventuell ausfallende Vorauszahlungen 2024 berücksichtigt. Der Anteil der Gewerbesteuer am Verwaltungshaushalt beträgt 14,76 %. Die 
Gewerbesteuer unterliegt großen Schwankungen. Zahlungsrückstände unterliegen einer dauerhaften Verfolgung.  
  
Bezüglich unerwarteter Gewerbesteuerschwankungen hat der Gesetzgeber am 07.12.2023 die Vorschriften des § 20 Abs. 4 Satz 3 der Thüringer 
Gemeindehaushaltsordnung mit Wirkung vom 01.12.2024 geändert (GVBl. 15/2023 vom 22.12.2023). 
Durch die Änderung des § 20 Abs. 4 Satz 3 ThürGemHV ab 1. Januar 2024 wird nunmehr eine Finanzausgleichssonderrücklage neu eingeführt, um 
die vorübergehenden überjährigen Deckungslücken im Verwaltungshaushalt abzusichern.  

 Dabei sind im Vergleich zu den beiden Vorjahren überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuereinnahmen in einer Sonderrücklage anzusammeln, 
soweit in den folgenden Haushaltsjahren ansonsten Fehlbeträge erwartet werden. 

 
 Sonderrücklagen sind nach § 21 Abs. 2 ThürGemHV aufzulösen, wenn und soweit ihr Verwendungszweck entfällt. 

 
  

 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer (grün, UA 9000) 
 
Grundlage für den Einkommensteuerplanansatz mit 2.397 T€ und die Umsatzsteuer 430 T€ bilden die Steuerschätzung vom November 2023 und 
die in der Thüringer Verordnung zur Ausführung des Gemeindefinanzreformgesetzes (ThürAVOGFRG) bekanntgegebenen Schlüsselzahlen für die 
Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2024-2026. Die Einkommen- und Umsatzsteuer gesamt wird 
mit einem steigenden Verlauf prognostiziert. Der Rückgang der Auszahlung an die Gemeinden resultiert aus den reduzierten Schlüsselzahlen für die 
Aufteilung des Gemeindeanteils. 
Die Pro-Kopf-Einnahmen sinken leicht gegenüber 2023:                                                            
 
                                                                                 2022                      382 € pro Einwohner 
       2023                      395 € pro Einwohner 
       2024         394 € pro Einwohner 
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Der Anteil beider Einnahmearten am Verwaltungshaushalt beträgt 24,54 % und sinkt um 1,16 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Die Einnahme 
trägt als wichtige Einnahme zur Finanzierung des Haushaltes bei. 
 
 Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, Zuweisungen (grün, UA 9010) 
 
Die Schlüsselzuweisung errechnet sich aus einem vorgegebenen Grundbetrag, der tatsächlichen Steuerkraft der Stadt und der Einwohnerzahl.  
Der Grundbetrag beträgt 825,48 €/Einwohner, Vorjahr 783,50 €/Einwohner. Durch die Erhöhung des Grundbetrages und trotz sinkender 
Einwohnerzahl und gestiegener Steuerkraftzahl steigt die Schlüsselzuweisung. 
 
Die Steuerkraftmesszahl in Höhe von 7.837.316 € ist gegenüber 2023 (7.714.412 €) gestiegen. 
 
Den Mehrbelastungsausgleich erhält die Stadt für die Erledigung übertragener Pflichtaufgaben. Die mit der Erledigung der übertragenen Aufgaben 
entstehenden Kosten werden nicht ausreichend gedeckt. Insofern erhält die Stadt nicht den gesetzlich bestimmten Kostenersatz nach 
§ 3 Abs. 2 ThürKO.  
Der Mehrbelastungsausgleich beträgt 340 T€ für 2024.  
 
 Gebühren, Entgelte, Mieten und Pachten, Verkauf 
  2022 2023 2024 

- in T€ -    635   843   813 
davon Mieten, Pachten, Betriebskosten                               527   527   527    
davon Holzverkauf Stadtwald                                   76   202   152   
 
Die Summe der Mieten, Betriebskosten und Pachten bleibt auf einem gleichbleibenden Niveau. In der Lindenstraße 21 – 25 wird die Miete aufgrund 
der energetischen Sanierung in 4 Schritten um jeweils 0,50 € pro Jahr und m² seit August 2021 erhöht. Die letzte Erhöhung erfolgt zum 01.08.2024. 
 
Die Stadt verfügt über 34 Wohnungen. Der Vermietungsgrad liegt bei 88,2 %. Derzeit gibt es 4 Leerstandswohnungen, welche hauptsächlich durch 
das Versterben oder Wegzug der Mieter zustande kamen. Eine Wohnung in der Lindenstraße 21 wurde teilsaniert und ist für Mietinteressenten 
bezugsfertig. 3 Wohnungen bedürfen einer Komplett- bzw. Kernsanierung und somit eines entsprechend hohen finanziellen Aufwands. Die 
Gewerberäume sind komplett vermietet. Der Ratskeller wird weiterhin durch die Abteilung Liegenschaften als Veranstaltungsraum vermietet. Im 
Waldhaus, UA 8410, werden seit Januar 2023 erforderliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Der Sanierungszeitraum erstreckt sich 
voraussichtlich bis Mitte 2024. Eine Vermietung ist erst nach Abschluss der Maßnahmen möglich.  
Im UA 8410 mit der Maßnahme 001 wird der „Barigauer Turm“ als Gaststätte geführt. Die Sanierungsarbeiten am Gebäude sollen zeitnah zum 
Abschluss gebracht werden. Ab dem 01.06.2024 wird das Objekt an einen neuen Pächter zum Betrieb einer Gastronomie verpachtet. Ein 
Pachtvertrag wurde bereits unterzeichnet. 
 
Für den Umzug des Ordnungs-, Standes- und Einwohnermeldeamtes wird auf Seite 1 des Vorberichtes verwiesen. 
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 Sonstige Finanzeinnahmen 
 
Die Stadt erhält Erstattungen von Fremdgemeinden für die Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinden        97.000 € 
                           Zuschüsse vom Land für die beiden Kindertageseinrichtungen nach KitaG                            765.000 € 
                           Zuschüsse vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr                                                    206.000 € 
                           Zuweisungen für Arbeitsfördermaßnahmen                                                                                18.380 €. 
 
 
Die Stadt hält 18.036 dividendenberechtigte Stückaktien der Kommunalen Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG). Davon 
stammen 13.042 Aktien von der Stadt Königsee, 4.708 von der Gemeinde Rottenbach und 286 von der Gemeinde Oberhain. Die KEBT AG 
realisiert die gesetzlich verankerte kommunale Beteiligung der Gemeinden an der Thüringer Energie AG (TEAG) als regionalen Energieversorger. 
Die Dividende in Höhe von 4,25 €/Aktie ist eine stabile Einnahme im Stadthaushalt. 
 
Die Stadt Königsee ist seit 1.1.2019 mit 1.512 Aktien (+563 Bonusaktien) von der Gemeinde Dröbischau Mitglied des Kommunalen 
Energiezweckverbandes Thüringen -KET-. Damit haftet die Stadt auch für die Zweckverbandsschulden aus der Kaufpreiszahlung. Die 
Dividendenauszahlung auf die regulären Aktien (1.512)  ist ebenso mit 4,25 €/Aktie gesichert.  
 
Die Dividendenauszahlung in Höhe von 83.000 € und die Konzessionsabgaben mit 188.000 € tragen zur Deckung des Haushaltes bei. 
 
Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes werden vom Vermögenshaushalt 531.315 € zugeführt. Die Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den 
Vermögenshaushalt für die Tilgung der Kredite in Höhe von 233.930 € ist nicht darstellbar.  
 
 
Erläuterung wichtiger Ausgabearten 

 

Für die Ausgabengruppen Personal, Betriebsausgaben und Geschäftsausgaben wurden Deckungsringe/Sammelnachweise eingerichtet. 
 
 Personalausgaben (Sammelnachweis 4) 
 
Der Haushaltsansatz für die Personalausgaben Sammelnachweis 4 wird mit 2.960.130 € ausgewiesen und steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 
2023 um 202.880 €. Die Personalkosten betragen somit 25,70 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes. Die erhöhten Ausgaben ergeben 
sich aus Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen, der Nachbesetzung von Stellen im Rahmen von Altersteilzeit und einer damit einhergehenden 
kurzzeitigen Doppelbesetzung bzw. der Erhöhung von Aufwandsentschädigungszahlungen. Der aus 2023 vorliegende Tarifabschluss führt ab März 
2024 zu erheblichen Steigerungen der Entgelte und Entgeltnebenkosten. Das Bruttoentgelt eines Vollbeschäftigten steigt um 200 Euro zuzüglich 



 7

5,5 %, mindestens jedoch um 340 Euro. Daraus resultierend steigen auch die Ausgaben für die Lohnnebenkosten. Die durch den Arbeitgeber 
zutragende Umlage an die Zusatzversorgungskasse erhöht sich auf 1,7 %. Mehrkosten erzeugen auch die Umlagezahlungen für den Beamten bzw. 
für die Ruhestandbeamten an die Versorgungskasse Thüringen und an die Beihilfeversicherung zur Übernahme der hälftigen Kosten für ärztliche 
bzw. zahnärztliche Leistungen.  
 
Der Sammelnachweis 4 enthält neben den Entgelten/Besoldung der Mitarbeiter und den Nebenkosten die Zahlungen an den Versorgungsverband 
Thüringen für die Versorgung der Beamten/Ruhestandsbeamten (145.650 €) sowie deren Beihilfen zur Krankenversicherung (45.590 €), außerdem 
Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige (26.000 €), Sitzungsgelder (7.800 €), Aufwandsentschädigungen und Ehrensold (38.455 €) 
und Aufwendungen für AGH-Maßnahmen (4.680 €). 
 
Als Einnahmen stehen folgende beantragte Lohnkostenzuschüsse zur Verfügung: 
 
Mitarbeiter Bauhof 13.700 € → vom Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt 
AGH-Maßnahmen  4.680 € → vom Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt 
 
Die Personalausgaben im Bereich Standesamt werden wieder in voller Höhe berücksichtigt, da die Zweckvereinbarung zur Übertragung der 
Aufgaben und Befugnisse des Standesamtes an die Stadt Saalfeld zum 31.12.2023 endete. Für die Aufgabenwahrnehmung in 2023 durch das 
Standesamt der Stadt Saalfeld wird jedoch noch eine entsprechende Umlage fällig, sodass der Haushalt 2024 doppelt belastet wird. 
 
Zum 1.1.2024 befanden sich drei Beschäftigte in Altersteilzeit, davon wechseln zwei 2024 in die Freizeitphase. Diese Beschäftigungsverhältnisse 
enden 2025 mit dem Renteneintritt. Eine weitere Beschäftigte befindet sich noch bis Mai 2025 in der Arbeitsphase der Altersteilzeit.  Die 
Nachbesetzung der Stellen, deren Stelleninhaberinnen in die Freizeitphase wechseln, ist abschließend geregelt. Für die Stelle, deren Beschäftigte in 
2025 die Arbeitsphase der Altersteilzeit beendet, wurde das Ausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren bereits durchgeführt. 
 
Der Stellenplan ist als Anlage beigefügt. Insgesamt werden gegenüber 2023 0,744 Vollzeitbeschäftigteneinheiten (VZB) weniger ausgewiesen. 
Grund dafür ist der Wegfall vorübergehender Stellendoppelbesetzungen im Rahmen von Nachbesetzungen sowie der Wegfall einer durch 
Lohnkostenzuschüsse geförderten Stelle im Bauhof. Zusätzlich neu ausgewiesen wird eine Sachbearbeiterstelle im Ordnungsamt. 
 
 
 Betriebs- und Geschäftsausgaben (Sammelnachweis 5 + 65) 

 
  2023 2024 

 
               - in T€ -                     1.454 1.474 
 
Die Betriebsausgaben (SN 5) und die Geschäftsausgaben (SN 65) steigen leicht.  
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Die Strom- und Gaspreise wurden entsprechend der angekündigten Preisveränderungen angepasst. Die Versicherungen enthalten ebenso die 
vorgesehenen Preissteigerungen. 
Geringfügig wurden Mittel für erforderliche Notreparaturen am Rathaus und anderen Objekten berücksichtigt. 
Alle übrigen Ausgaben wurden entsprechend der Jahresergebnisse 2023 angepasst.  
 
Unter der Gliederung 3400.001 - 3400.018 wurden finanzielle Mittel in Höhe von 4 € je Einwohner für Ortsteile mit Ortsteilverfassung, insgesamt 
16.420 € (Vorjahr 17.188 €), berücksichtigt.  
 
 
 
 Sonstige Finanzausgaben 
 
Die Stadt zahlt       Erstattung für die Kinderbetreuung in Fremdgemeinden                 520.000 € 
                               Zuschuss an die Träger der beiden Kindertageseinrichtungen      2.204.500 € 
                               Zuschüsse an den Wasser- und Abwasserverband Ilmenau               83.000 € 
                               Gewerbesteuerumlage                                                                      154.000 € 
                               Kreisumlage                                                                                   2.988.600 € 
                               Schulumlage                                                                                     495.500 €. 
 
Die Zinsausgaben für Kredite sinken leicht gegenüber 2023 und betragen 9.320 € für das Jahr 2024.  
 
 Dorfgemeinschaftshäuser UA 7605 
 
23 Objekte der Stadt werden als Dorfgemeinschaftshäuser geführt. Davon sind 6 (Saal Milbitz, Unterschöbling, Thälendorf und Unterköditz, 
Pavillon Quittelsdorf und Egelsdorf) an Vereine per Vertrag überlassen. Zu den 23 Objekten gehört ab 2024 das Dorfgemeinschaftshaus am 
Bahnhof Rottenbach. 
Es handelt sich um Gemeindehäuser in den verschiedenen Ortsteilen, die gelegentlich für Veranstaltungen und private Feiern genutzt werden. In den 
Dorfgemeinschaftshäusern Paulinzella sowie dem Sportplatzgebäude in Dröbischau werden Teile des Gebäudes dauerhaft vermietet. 
Die Einnahmen der jeweiligen Dorfgemeinschaftshäuser decken die anfallenden Ausgaben nicht, auch weil es sich um wenig genutzte Objekte 
handelt.  
 

 Kindergarten „Regenbogen“ Königsee, Träger: AWO Saalfeld gGmbH und 
 Kindergarten „Senfkorn“ Rottenbach, Träger: Diakonie Stiftung Weimar Bad Lobenstein gemeinnützige GmbH 

 
Gemäß Thüringer Kindergartengesetz ThürKigaG hat jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in Thüringen ab vollendetem erstem Lebensjahr einen 
Rechtsanspruch auf Bildung, Erziehung und Betreuung in einer Kindertageseinrichtung. 
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Die Zuschüsse an die Träger der Kindereinrichtungen stellen einen erheblichen Ausgabeposten des Verwaltungshaushaltes dar. Dieser steigt 
insbesondere durch erhöhte Personal- und Betriebskosten kontinuierlich. Dabei trägt die Stadt die nicht durch Elternbeiträge und Eigenmittel der 
freien Träger gedeckten Kosten der Einrichtungen. Die derzeitige Kapazität des Kindergartens in Königsee beträgt 250 Kinder (tatsächliche 
Belegung am 01.01.2024: 148 Kinder) und die des Kindergartens in Rottenbach 70 Kinder (tatsächliche Belegung am 01.01.2024: 60 Kinder).  
 
Insgesamt sind die Belegungszahlen der Einrichtungen rückläufig. Dies ist zum einen dem Geburtenrückgang zuzuschreiben (2019: 55 Geburten; 
2023: 33 Geburten), zum anderen besuchen immer mehr Kinder unserer Stadt Einrichtungen anderer Kommunen. Besonders frequentiert werden die 
Kindergärten in Allendorf (15 Kinder), Bad Blankenburg (9 Kinder), Schwarzburg (8 Kinder) und Herschdorf (6 Kinder).  

 

 

gepl. Gesamtausgaben beider Einrichtungen in 2024:  2.415.900 € 
  (davon 1.782.493,35 € Personalausgaben)  
 
Einnahmen durch Elternbeiträge:        211.400 €  
 
Zuschuss an beide Träger      2.204.500 € lt. Haushaltsansatz Stadt 
Zuweisung für beitragsfreie Kindergartenjahre      206.000 € 
 
Darüber hinaus sind für dieses Haushaltsjahr 520.000 € für Erstattungen an Fremdgemeinden geplant. Eltern haben das Recht, im Rahmen freier 
Kapazitäten, zwischen den verschiedenen Kindertageseinrichtungen innerhalb der Wohnsitzgemeinde des Kindes als auch außerhalb dieser zu 
wählen (§ 5 ThürKigaG). Gemäß § 21 Abs. 5 ThürKigaG hat die Wohnsitzgemeinde der dann aufnehmenden Gemeinde für jedes Kind einen 
pauschalierten Anteil an den Betriebskosten zu erstatten. Der zugrunde gelegte Betrag wird für jedes Kindergartenjahr neu ermittelt. Derzeit beträgt 
er pro Kind und Monat bei einer gemeinschaftlich geführten Einrichtung für Kinder verschiedener Altersgruppen 702 €. Die Einnahmen, die durch 
die Aufnahme von Fremdkindern in Einrichtungen unserer Stadt erzielt werden, sind mit geplanten 97.000 € dagegen eher gering.  
 
 
Die Einnahme- und Ausgabenentwicklung dazu sieht wie folgt aus: 
 
 2019 2020 2021 2022 2023 

Erstattungen an 
Fremdgemeinden 

203.512,30 € 229.587,88 € 262.784,75 € 380.226,67 € 431.670,26 € 

Erstattungen von 
Fremdgemeinden 

93.735,77 € 84.321,27 € 53.094,52 € 57.297,66 € 58.624,00 € 
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Sowohl für die Zuschüsse an die Träger der Kindergärten, als auch für die Betriebskostenerstattung an Fremdgemeinden stellt der Freistaat 
Thüringen Zuweisungen in Höhe von geplanten 765.000 € zur Verfügung. 
 

 
 
 Einnahmenstruktur Verwaltungshaushalt 
 
  2022 2023 2024 

Einnahmen (Gebühren, Entgelte, 
Mieten, Verkäufe, Steuern, Abgaben 
Zuführung vom Vermögenshaushalt)  61,66 % 68,59 % 61,52 % 
 
 
Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, 
Finanzausgleich, zweckgebundene  38,34 % 31,41 % 38,48 % 
Zuweisungen für Kita und  
Lohn)  
 
Die Einnahmestruktur verändert sich auf den Stand 2022. Die obere Position beinhaltet 4,61 % aus der Zuführung vom Vermögenshaushalt. 
 
Der Kostendeckungsgrad wichtiger nachgeordneter Einrichtungen beträgt: 2022 2023 2024 
 
Friedhöfe      35,40 % 34,88 % 37,02 % 
Märkte     45,69 % 60,57 % 41,11 % 
Sportanlagen       27,47 % 25,81 % 25,89 % 
Straßenreinigung, Winterdienst   15,10 %   9,83 % 7,80 % 
 
Im Haushaltsjahr 2024 steigt der Kostendeckungsgrad leicht bei den Friedhöfen. Grund dafür sind Einnahmeerhöhungen. 
Der Kostendeckungsgrad bei den Märkten sinkt, da die Einnahmen vorsichtiger geplant und eine leichte Erhöhung der Ausgaben berücksichtigt 
wurde. 
Der Kostendeckungsgrad bei den Sportanlagen entspricht dem Niveau des Vorjahres. 
Der Kostendeckungsgrad bei der Straßenreinigung/Winterdienst bleibt auf Grund der erheblichen Erhöhung der Ausgaben für den Winterdienst 
durch Drittfirmen sehr niedrig.  
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 Ausgabenstruktur Verwaltungshaushalt   
   
Personalausgaben  25,70 %     (Vorjahr 25,22 %)   
Sachausgaben mit Zuschüssen Kindergärten  41,88 %   
Finanzausgaben  32,09 % 
(Zinsen, Kreis-, Schul-  
und Gewerbesteuerumlage, Sonderrücklagen) 
Zuführung zum Vermögenshaushalt- nur Altersteilzeit  0,33 % 
 
 
b) Vermögenshaushalt (rot) 

 
Die wichtigsten Einnahmequellen des Vermögenshaushaltes sind: 

 
- Investitionszuweisungen    1.399 T€  
   davon 206 T€ kommunale Investitionspauschale 
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt            0 T€ 
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahme Sonderrücklage ATZ        38 T€ 
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        862 T€ 
- Entnahme aus der Sonderrücklage ATZ          43 T€ 
- Umschuldung Kredite            0 T€ 
- Straßenausbaubeiträge        290 T€ 
- sanierungsbedingte Einnahme        213 T€ 
-Verkauf von beweglichen Sachen          15 T€ 
 
Der größte Anteil von den Einnahmen sind im Vermögenshaushalt die Investitionszuschüsse mit 48,92 % von verschiedenen Gebern. Auf sonstige 
Einnahmen, z. B. Entnahmen Rücklage, Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Umschuldung Kredite entfallen 51,08 %. 
 
 
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 

 
Reales Investitionsvolumen 2024 (Vermögenserwerb, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen + Haushaltsausgabereste aus Vorjahren) 
 
     2.013 T€  + voraussichtliche Haushaltsreste aus Vorjahren  2.544 T€  -  Demzufolge stehen zur Verfügung 4.557 T€. 
 

Der Investitionswert sinkt 2024. Grund dafür sind abzuarbeitende Haushaltsreste aus Vorjahren, evtl. zu erwartende Nachträge für begonnene 
Maßnahmen und die Sicherstellung eines entsprechenden Rücklagebetrages.   
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Schwerpunkte der Haushaltsreste aus Vorjahren sind dabei die Anschaffung eines Fotogerätes für das Einwohnermeldeamt mit 6 T€, Mittel für die 
Feuerwehr 56 T€, Restarbeiten und bewegliche Sachen für die Turnhalle Waldhaus 7 T€, Erneuerung Planschbecken und Projektierung weiterer 
Maßnahmen Waldseebad 27 T€, Erneuerung Spielplätze 51 T€, Grundstückserwerb 12 T€, städtebauliche Planung 18 T€, Hospitalstraße 244 T€, 
Projektierung und Sanierung Außenanlagen Lindenstraße 21-25  140 T€, Projektierung Dorferneuerung 54 T€, Abriss Zwergenfabrik 198 T€, 
Gehweg Unterköditz 44 T€, Gemeindehaus Unterschöbling 5 T€, Sanierung Waldhaus 347 T€, Planung Ortsdurchfahrt Unterhain 37 T€, Geh- und 
Radweg Rottenbach 14 T€, Schulstraße Egelsdorf 452 T€, Straßenbeleuchtung 61 T€, Ersatzneubau Wasserluft 76 T€, Stele und Fortsetzung 
Gestaltung Wege Friedhöfe 21 T€, Bushaltestelle Oberhain und Unterköditz 44 T€, Erwerb beweglicher Sachen Bauhof 8 T€, Mittel für den 
Waldwegebau 41 T€, Restarbeiten Museum Dröbischau und Wanderwegeschilder 25 T€, Barigauer Turm 153 T€, Grundstückswerwerb 10 T€, 
Sanierung Wohnungen 92 T€, Dorfgemeinschaftshaus Rottenbach 285 T€.  
 

Große Ausgabepositionen im Vermögenshaushalt sind: 
 
 Hardware/ Software  UA 0620 

Für Hardware und Software sind 45.000 € eingeplant. 
 

 Brandschutz Königsee  UA 1300 
Unter dem Abschnitt 1300 wurde die Umrüstung Atemschutz mit 3.000 €, der Kauf und die Instandsetzung eines Landkreisfahrzeuges mit 
50.000 €, ein Technik Rüstsatz LF 10/6 mit 20.000 € und eine Steigleitung Gewerbegebiet mit 3.000 € (+7.000 € Haushaltsrest) berücksichtigt.  
Des Weiteren ist als Vorhaben die Umrüstung der Sirenen mit 70.000 € geplant. 
 

 Spiel-, Bolz- und Festplätze  UA 5930 
Für erforderliche Erneuerungen der Spielplätze sind 15.000 € eingeplant.  
 

 Städtebauliche Planung, Vermessung   UA 6100 
Für städtebauliche Planung sind unter dem Abschnitt 6100 25.000 € eingeplant. 
 

 Stadtsanierung   UA 6150 
Die Stadtsanierung ist ein großer Unterabschnitt im Vermögenshaushalt. Seit 2015 sind die Maßnahmen detailliert eingeordnet. Die Eigenmittel 
werden weiterhin an das fremd verwaltete Treuhandvermögen Stadtsanierung Städtebauförderprogramm gezahlt.  
 
Unter dem Unterabschnitt Stadtsanierung sind für das Haushaltsjahr 2024 Positionen für die Erneuerung der Wege am Goldfischteich 185.000 €, 
für das Kommunale Förderprogramm 24.000 €, 541.000 € für die Wilhelm-Pieck-Straße 11, das Sanierungsträgerhonorar mit 42.000 €, für die 
Hospitalstraße 70.000 € und 70.000 € (+125.000 € Haushaltsreste) für die Lindenstraße 21-25 berücksichtigt. 
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 Dorferneuerung   UA 6151 
Der Unterabschnitt 6151 beinhaltet den Abriss der Industriebrache (Zwergenfabrik) in Dörnfeld mit 83.000 € (bisher bereitgestellte Mittel 
207.800 €) und die Sanierung des Waldhauses Königsee mit 143.000 €. 
 

 
 Gemeindestraßen, Brücken   UA 6300 

Eingeplant sind Kosten für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten mit 120.000 €, die Projektierungskosten für die Zufahrt Bauhof 
Rottenbach mit 20.000 € und Mittel für den Ausbau Ortsstraße Egelsdorf in Höhe von 76.000 €. 

 
 Straßenreinigung, Winterdienst   UA 6750 

Unter dem Abschnitt 6750 wurde ein Schiebeschild für den Winterdienst in Höhe von 20.000 € eingeplant. 
 

 Friedhöfe   UA 7500 
Für die Friedhöfe wurden ein Fahrzeug für den Friedhofsmitarbeiter 15.000 €, die Erneuerung von Wegen auf dem Friedhof Königsee 10.000 €, 
die Sanierung der Trauerhalle in Rottenbach 20.000 € und Material für Zäune und Geländer in Unterschöbling und Garsitz 3.500 € eingeplant. 
 

 Bauhof Lommel, Baumateriallager   UA 7715 
Für den Bauhof stehen Mittel in Höhe von 50.000 € für den Erwerb von beweglichen Sachen zur Verfügung. 
 

 Feld- und Wirtschaftswege   UA 7810 
Für die Sanierung und den Ausbau wurden 165.000 € eingeplant. 
 

 Gaststätte Barigauer Turm   UA 8410/001 
Für die Fortsetzung der Sanierung des Barigauer Turms sind 50.000 € für die Außenanlagen (1. Bauabschnitt) berücksichtigt. 
 

 Kredittilgung   UA 9110 
Die Tilgungsrate in Höhe von 234.000 € liegt im Haushaltsjahr 2024 bei 14,93 %. 
 
Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Umschuldungen veranschlagt. 

 

Verpflichtungsermächtigungen 
 
Für die Folgejahre wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.  
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Rücklagen 

 
Durch die voraussichtliche Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 640 T€ beträgt der Rücklagenbestand 2.090 T€ zum 
01.01.2024. 
Nach Abzug zweckgebundener Rücklagen verbleibt eine Rücklage in Höhe von 2.062 T€.  
Zum Jahresende 2024 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 862 T€ geplant. Unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Rücklagen beträgt 
der voraussichtliche Rücklagenbestand 1.206 T€ zum 31.12.2024. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 233 T€. 
Im Haushaltsjahr 2024 wird der Sonderrücklage Altersteilzeit zur Deckung der Mehrkosten Altersteilzeit 38 T€ zugeführt und 43 T€ entnommen. 
Die aus neuen Altersteilzeitverträgen in der Arbeitsphase eingesparten Mittel werden zum Jahresende 2024 zweckgebunden für Ausgaben-
belastungen in der Freistellungsphase zurückgelegt und betragen zum 31.12.2024 voraussichtlich 72 T€.  
 
Schulden 
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 213 € und liegt deutlich unter dem Durchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung der 
Thüringer kreisangehörigen Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften mit 492 € - Stand 31.12.2022. Am Jahresende erreicht die Pro-Kopf-
Verschuldung 185 €. 
 
234 T€ tilgt die Stadt 2024. 
 
Am Jahresende belaufen sich die Rückzahlungsverpflichtungen aus Darlehensverträgen auf 1.322 T€.  
Bei Erforderlichkeit werden Kassenkredite in Anspruch genommen. Kassenkredite sind mit einem Zinssatz von 4,4 % – 6,0 % gegenwärtig 
preiswert. 
 
Die Restschuld für die Leasingverträge in Form kreditähnlicher Rechtsgeschäfte beträgt zum Jahresende 20 T€. 
 
 
3. Beurteilung des Finanzplanes 

 

Der Verwaltungshaushalt liegt 2024 bei 11.519 T€. Der Vermögenshaushalt erreicht 2024  2.860 T€, liegt 2025 bei 615 T€, sinkt 2026 auf 283 T€ 
und 2027 auf 472 T€.  2025-2027 sind u.a. Waldhaus Königsee, Stützmauer Garsitz, Brücke Haiderbach und Stützmauer und Erschließung Straße 
Oberschöbling eingestellt. 
 
Die vorgeschriebene Mindestrücklage kann mit dem Jahresrechnungsergebnis 2023 ausgewiesen werden. Die Finanzplanjahre 2025-2027 sind 
ausgeglichen. In den Finanzplanjahren liegt der Rücklagenbestand über der vorgeschriebenen Mindestrücklage.  
 
Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet 2024 nicht die erforderlichen Beträge zur laufenden Kredittilgung. Ab dem Finanzplanjahr 2025 wird die 
Kredittilgung wieder erwirtschaftet und in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit werden Überschüsse ausgewiesen. 
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Grundlage des Vermögenshaushaltes bildet ein Investitionsprogramm. Die dort veranschlagten Vorhaben sind in der Finanzplanung 
berücksichtigt. Aufgrund der sehr sparsam gesetzten Ansätze im Finanzplanzeitraum sind Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in allen 
Finanzplanungsjahren ausgeglichen. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.  
 
 
4. Stellenplan            (siehe dort) 
 

 

5. Kassenlage  
 

Die Liquidität der Stadtkasse bleibt 2024 voraussichtlich stabil, soweit keine großen Einnahmerückzahlungen zur Veränderung führen. Sofern 
erforderlich stehen Kontokorrentkredite zur termingerechten Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen zur Verfügung. Aus dem Jahresabschluss 2024 
haben sich keine Soll-Fehlbeträge ergeben, die im Haushaltsplan zu decken sind.  
Die Kasseneinnahmereste werden überwacht und sind wegen der erfolgreichen Einbringung auf einem sehr niedrigen Stand. Die Reste wurden zum 
Jahresabschluss auf ihre Werthaltigkeit geprüft. 
 
 
6. Schlussbemerkungen 
 

Die erfolgte sehr sparsame Haushaltsbewirtschaftung der vergangenen Jahre wirkt sich positiv auf die dauernde Leistungsfähigkeit aus. 
Das Haushaltsvolumen liegt bei 14 Mio €. Die Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wird ab 2025 wieder erreicht. 
 

Ein Fehlbetrag aus der dauernden Leistungsfähigkeit ist im Haushaltsjahr 2024 mit 765.245 € ausgewiesen. Die laufenden Investitionen sind 
finanziell gesichert, wenn die Einnahmen zur Verfügung stehen.  
 

Die Einnahmen der Finanzplanung orientieren sich u.a. an den Schätzungen des Freistaates. Die Ausgaben sind an eine sehr sparsame 
Haushaltswirtschaft angepasst. Die eigenen Steuereinnahmen waren in den vergangenen Jahren stabil und bleiben eine tragende Größe im Haushalt.  
 

Um die Haushalte der Folgejahre wie geplant aufstellen zu können, ist es erforderlich, weitere Einnahmeerhöhungen und Ausgabenreduzierungen 
zu realisieren und somit Entscheidungen zur künftigen Stärkung des Verwaltungshaushaltes zu treffen. Zu hoffen bleibt, dass die 
Landeszuweisungen steigen, Gewerbesteuereinnahmen nicht sinken und die Ausgaben finanzierbar bleiben.  
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Stadt Königsee
Haushaltsplan 2024
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 in T€

davon Eigen- davon Eigen- davon Eigen-

Verpflichtungsermächtigung im 2025 2026 2027 2028 2029 mittel 2025 mittel 2026 mittel 2027

Haushaltsplan des Jahres  u.ff.

2024 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 0 0 0 0 0 0 0 0
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Stadt Königsee
Haushaltsplan 2024
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T €

Art Stand zu  Stand zu  Berichtigung Zugang voraussichtl.  Stand nach

Beginn des  Beginn des  Abgang  Ablauf des

Vorjahres   Haushaltsjahres    Haushaltsjahres

1.    Schulden aus Krediten von/vom
1.1. Bund, LAF,ERP-Sondervermögen
1.2. Land 45 43 0 2 41

1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0 0 0

1.4. Zweckverbände u. dgl. 0 0 0 0 0

1.5. sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0 0 0

1.6. Kreditmarkt 1.817 1.511 0 230 1.281

      Summe 1 1.862 1.554 0 232 1.322

2.   Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
      wirtschaftlich gleichkommen
2.1. Leasing 15 24 0 4 20

2.2. Restkaufpreise 0 0

2.3. 0 0 0 0 0

      Summe 15 24 0 4 20

Nachrichtlich
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 0

3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen
       ohne Sonderrechnung 0 0 0 0 0

3.3. Äußere Kassenkredite 0 0 0 0 0

4.    Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
4.1. Aus Krediten 0 0 0 0 0

4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich     

       gleichkommen 0 0 0 0 0

5.    Bürgschaften 0 0 0 0 0

6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kredit- 0 0 0 0 0

   aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:
   Stundung Kommunalumlage Wazor i.A.
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Stadt Königsee
Haushaltsplan 2024
Übersicht über den Stand der Rücklagen in T€

Art der Rücklage Stand zu Beginn  vorauss. Stand 

des HHJ zu Beginn des HHJ

2023 2024 2025 2026 2027

1. Allgemeine Rücklage 2.731 2.090 1.228 1.520 1.523

davon: zweckgebunden

          Grabpflege Friedhof 3 2 2 1 1

          Wildschadenpauschale 7 7 7 7 7

          Mietvorauszahlung AWO Büroräume 16 11 5 0 0

          Veräußerungserlös Seperation 2 2 2 2 2

nachrichtlich : Summe zweckgebunden 28 22 16 10 10

Allgemeine Rücklage gesamt: 2.731 2.090 1.228 1.520 1.523

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

T€

2021 Rechnungsergebnis 12.140

2022 Rechnungsergebnis 11.660

2023 Haushaltsplan 11.200

Durchschnitt der letzten 3 Jahre                11.667

hiervon zwei von Hundert                                233

Stand zu Beginn  Stand zu Beginn

des HHJ des HHJ       vorauss. Stand zu Beginn des HHJ

2023 2024 2025 2026 2027

2. Sonderrücklage Altersteilzeit 58 77 72 42 18

vorauss. Stand zu Beginn des HHJ







































Stadt Königsee HHPL

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 Seite 1
(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

Jahresrechnung Haushaltsplan Haushaltsplan

Rechnungsergebnis vorläufiges Ansätze im laufenden

Rechnungsergebnis Jahr

2022 2023 2024 2025 2026 2027

€ € € € € €

I. Gesamteinnahmen des Verwal- 

   tungshaushaltes (Hgr. 0-2) 11.660.465,30 11.949.942,13 11.518.900,00 11.597.000,00 11.695.000,00 11.876.200,00

zuzüglich

a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Zuweisungen für Tilgungen

   (aus Gr. 36 zu ermitteln) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

abzüglich

a) Zuführungen vom Vermögens-

    haushalt (Gr. 280) 0,00 0,00 531.315,00 0,00 0,00 0,00

b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Laufende Einnahmen 11.660.465,30 11.949.942,13 10.987.585,00 11.597.000,00 11.695.000,00 11.876.200,00

III. Gesamtausgaben des Ver-

     waltungshaushalts (Hgr. 4-8) 11.660.465,30 11.949.942,13 11.518.900,00 11.597.000,00 11.695.000,00 11.876.200,00

zuzüglich

a) ordentliche Tilgung von Krediten

   und Rückzahlung innerer Darlehen 314.980,56 307.846,71 233.930,00 217.000,00 206.000,00 188.000,00

   (aus Gr. 97 zu ermitteln)

b) ordentliche Tilgung von geplanten 

   aber noch nicht genehmigten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Krediten (Gr. 97)

c) Kreditbeschaffungskosten

   (Ugr. 990) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) Zuweisungen für Tilgungen (aus

   Gr. 98 zu ermitteln) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) laufende Verpflichtungen aus

   kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   (so weit im Vermögenshaushalt -  

   aus Gr. 92-96)

abzüglich

Zuführung zum Vermögenshaush. 1.627.302,88 936.724,85 0,00 219.400,00 209.000,00 400.200,00

(Gr. 860)

(nachr.: Abschreibungen nach 3.319,10 5.954,12 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

§ 12 ThürGemHV, Ugr. 680)

IV. Laufende Ausgaben 10.348.142,98 11.321.063,99 11.752.830,00 11.594.600,00 11.692.000,00 11.664.000,00

F i n a n z p l a n 

Ansätze in den Folgejahren
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Jahresrechnung Haushaltsplan Haushaltsplan

Rechnungsergebnis vorläufiges Ansätze im laufenden

Rechnungsergebnis Jahr

2022 2023 2024 2025 2026 2027

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II) 11.660.465,30 11.949.942,13 10.987.585,00 11.597.000,00 11.695.000,00 11.876.200,00

Laufende Ausgaben (IV) 10.348.142,98 11.321.063,99 11.752.830,00 11.594.600,00 11.692.000,00 11.664.000,00

Überschuß (U) (freie Finanzspitze) 1.312.322,32 628.878,14 2.400,00 3.000,00 212.200,00

Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung -765.245,00

Ergänzende Angaben:

in II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Zuführung vom VMH aus Rücklage Altersteilzeit 99.585,09 43.394,11 42.750,00 43.000,00 24.000,00 22.200,00

Zuführung vom VMH aus Rücklage Beamtenversorgung

Zuweisung Gemeindeneugliederung/ Strukturbeihilfe

Einmalige Ausgaben

Zuführung zum VMH zur Rücklage ATZ 30.359,85 60.846,55 38.550,00 12.600,00 0,00 0,00

Zuführung zum VMH Rücklage Beamtenversorgung

F i n a n z p l a n 

Ansätze in den Folgejahren




